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Wildvogelmonitoring
Hessen

• Entscheidung der Kommission vom 21. Juni 2005 über die 
Durchführung von Erhebungen über aviäre Influenza bei 
Hausgeflügel und Wildvögeln in den Mitgliedstaaten 
(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2005) 1827)

• Verordnung über Untersuchungen auf die Klassische 
Geflügelpest vom 1. September 2005 des 
BMELV(Bundesanzeiger Nr. 167, Seite 13 345)

• Durchführung der Verordnung über Untersuchungen auf 
die Klassische Geflügelpest vom 1. September 2005 des 
HMULV



Untersuchungen auf die 
Klassische Geflügelpest

Untersuchungen nach § 1 (Wildgeflügel)
• Untersuchungen bei erlegten Enten und Gänsen

durch Jagdausübungsberechtigte
• Untersuchungen bei sonstigem Wildgeflügel durch 

die Staatliche Vogelschutzwarte 
Untersuchungen nach § 2 (Hausgeflügel) 
• Die Untersuchung wird mit gesondertem Erlass 

geregelt. 



Artenauswahl für ein 
Wildvogelmonitoring

• Festgelegt auf einer Sitzung im BMU am 
13.09.2005 mit Vertretern von BMU, BMVEL, 
BfN, Vogelwarten, Vogelschutzwarten/ 
Länderfachbehörden, DDA und NABU in Bonn

• Abgestimmt mit allen Vogelschutzwarten/ 
Länderfachbehörden auf der LAG-VSW am 
21./22.09.2005 in der NAH in Wetzlar
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Saatkrähe

Lachmöwe

Sturmmöwe

Bläßralle

Tafelente

Reiherente

Löffelente

Stockente

Krickente

Spießente

Pfeifente

Blässgans/Saatgans

Nonnengans/Ringelgans

Bundesweites Artenset



100.000??Saatkrähe

bis 100.000Lachmöwe

400-1.000Sturmmöwe

10.000-15.000Bläßralle

5.000-12.000Tafelente

10.000-25.000Reiherente

1.000-3.000Löffelente

30.000-60.000Stockente

1.000-30.000Krickente

200-1.000Spießente

5.000-9.000Pfeifente

50-250/1.000-4.000Blässgans/Saatgans

1-15/1-15Nonnengans/Ringelgans

Rastzahlen in HessenBundesweites Artenset



100.000??Saatkrähe

bis 100.000Lachmöwe

--- (zu wenige)400-1.000Sturmmöwe

10.000-15.000Bläßralle

--- (nicht beprobbar)5.000-12.000Tafelente

--- (nicht beprobbar)10.000-25.000Reiherente

1.000-3.000Löffelente

--- (Proben über Jäger)30.000-60.000Stockente

1.000-30.000Krickente

--- (zu wenige)200-1.000Spießente

5.000-9.000Pfeifente

Blässgans --- (zu wenige)50-250/1.000-4.000Blässgans/Saatgans

--- (zu wenige)1-15/1-15Nonnengans/Ringelgans

In Hessen zu beprobenRastzahlen in HessenBundesweites Artenset



100.000??Saatkrähe

bis 100.000Lachmöwe

10.000-15.000Bläßralle

1.000-3.000Löffelente

1.000-30.000Krickente

5.000-9.000Pfeifente

1.000-4.000Saatgans

In Hessen zu beprobenRastzahlen in HessenBundesweites Artenset



am Schlafplatz100.000??Saatkrähe

auf Buhnenbis 100.000Lachmöwe

am Gewässerufer10.000-15.000Bläßralle

am Gewässerufer1.000-3.000Löffelente

am Gewässerufer1.000-30.000Krickente

auf Wiesen5.000-9.000Pfeifente

auf Äckern und Wiesen1.000-4.000Saatgans

In Hessen zu beprobenRastzahlen in HessenBundesweites Artenset



Saatgans
Anser fabalis



Pfeifente
Anas penelope



Krickente Anas crecca



Löffelente Anas clypeata



Bläßralle
Fulica atra



Lachöwe Larus ridibundus



Saatkrähe Corvus frugilegus



Gebietsauswahl für ein 
Wildvogelmonitoring

• Rastvogel- und/oder Überwinterungsgebiete 
in Hessen mit über 1000 Wasservögeln (fast 
nur in Südhessen)

• Weitere Rastvogel- und/oder Über-
winterungsgebiete in räumlicher Verteilung 
in Hessen (allerdings mit weniger als 1000 
Wasservögeln)





Probenahmen bei Wildgeflügel

• 14 Gebiete mit je ca. 10 Kotproben in 
den Monaten Oktober, November, 
Dezember = 400 – 450 Proben

• Weitere Proben durch Vögel der 
relevanten Arten, die in die staatlich 
anerkannten Pflegestationen 
eingeliefert werden



Ablauf der Probenahmen
• Wasservogelzähler notieren in den 14 Gebieten bei 

der monatlichen Wasservogelzählung (Sonntag, 
Monatsmitte) größere Ansammlungen der relevanten 
Arten und deren Aufenthaltsorte

• Informationen werden umgehend an die 
Probenehmer („Vogelförster“) weitergegeben

• Probenahme (evtl. Beteiligung der Wasservogel-
zähler notwendig) am ersten Wochentag nach der 
Wasservogelzählung (Montag)

• Umgehender Transport (innerhalb 48 Stunden) der 
Proben nach Gießen


